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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1997

Norm

ASVG §183 Abs1

Rechtssatz

Die im Laufe vieler Jahre erfolgte Zunahme der Betro enheit des Versicherten durch die Unfallsfolgen infolge

gestiegenen Lebensalters stellt keine wesentliche Änderung der Verhältnisse dar, die für die Feststellung einer Rente

maßgebend waren. Die Voraussetzungen nach § 183 Abs 1 ASVG liegen in einem solchen Fall nicht vor.
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